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Stadt Beilngries 

 

Bebauungsplan Nr. 99 „Aussiedlung Gerneth“ 

Zusammenfassende Erklärung gemäß § 6a Abs. 1 BauGB 

 

1. Berücksichtigung der Umweltbelange 

Im Südwesten des Ortsteils Paulushofen gibt es Bestrebungen, einen innerhalb des gewach-

senen Ortskerns gelegenen Landwirtschaftsbetrieb an den südwestlichen Rand des Ortsteils 

zu verlagern. Da das Gebiet dem Außenbereich zuzuordnen ist, besteht gegenwärtig kein 

Baurecht. Um die angestrebte landwirtschaftliche Nutzung sowie die Errichtung eines Wohn-

hauses (im Sinne einer Betriebsleiterwohnung) zu ermöglichen stellt die Stadt Beilngries den 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 99 „Aussiedelung Gerneth“ in Paulushofen auf. 

Derzeit wird die Fläche intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die Planung umfasst die Errichtung 

einer Halle zur Unterbringung landwirtschaftlicher Nutzgeräte sowie teilweise zur Zwischenla-

gerung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Darüber hinaus sollen für den mittel- bis lang-

fristigen Zeithorizont Entwicklungsmöglichkeiten für den Betrieb geschaffen und eine zweite 

kleinere Halle am südlichen Rand des Plangebiets ermöglicht werden. Im kleineren nördlichen 

Teilbereich des Plangebiets ist beabsichtigt ein Wohnhaus mit zwei Vollgeschossen im Sinne 

einer Betriebsleiterwohnung zu errichten. 

Die Auswirkungen auf die Kultur- und Sachgüter sind als nicht erheblich anzusehen. Die vor-

habenspezif ische Belastung ist für das Schutzgut Mensch sowie Luft und Klima als gering und 

für das Schutzgut Wasser sowie Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt als gering bis mittel 

einzustufen. Eine mittlere Erheblichkeit besteht bei dem Schutzgut Boden sowie Landschaft, 

die aus der zunehmenden Versiegelung sowie resultiert. Zusammengefasst stellt das Vorha-

ben einen belastbaren Eingriff in die Schutzgüter dar, da der eine relativ geringe Wertigkeit für 

die Schutzgüter aufweist. 

Die Bodenversiegelung stellt den größten Eingriff in den Naturhaushalt und die Landschaft 

dar, sie wirkt sich nicht nur auf die Schutzgüter, sondern auch auf deren Wechselbeziehungen 

zueinander aus.  

Insgesamt nimmt der Versiegelungsgrad innerhalb des Plangebiets zu. Die erforderlichen Erd-

bewegungen sind als mittel bis hoch einzustufen. Die neu geschaffenen Pflanzungen sowie 

die Entwicklung der ausgewiesenen Ausgleichsflächen zu deutlich aufgewerteten Biotopflä-

chen, ergänzt durch weitere Pflanzungen, können die ungünstigen Auswirkungen der Errich-

tung der Lagerhalle auf die einzelnen Schutzgüter ausgleichen.  

Es entsteht im Vergleich zur derzeitigen Nutzung ein ausgleichspflichtiger Eingriff in Natur und 

Landschaft entsprechend dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Dieser Kompensati-

onsbedarf wird durch ein Maßnahmenkonzept auf einer externen Planungsfläche ausgegli-

chen.   

Die ermittelten Umweltbelange wurden im Umweltbericht gemäß § 2a BauGB dargelegt und 

bewertet. Dieser Umweltbericht wurde dem Bebauungsplan als Bestandteil der Begründung 

beigefügt. 

  




